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Frau 
Präsidentin des Nationalrates 
Parlament 
1010 Wien 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 8246 /J der 

Abgeordneten Werner Neubauer u.a.  wie folgt: 

Vorausschicken darf ich, dass mir das Datenmaterial der beiden betroffenen Pensionsversi-

cherungsträger (Pensionsversicherungsanstalt – PVA, Versicherungsanstalt für Eisenbahnen 

und Bergbau – VAEB) im Rahmen einer Stellungnahme des Hauptverbandes der österreichi-

schen Sozialversicherungsträger vorgelegt wurde.  

 

Fragen 1 und 2: 

Von der PVA wurde dazu festgehalten, dass die genaue Anzahl (kurzfristig) nicht feststellbar 

ist. Dies ist auch in der Tatsache begründet, dass einige Jahrzehnte die Verfahren nur in  

Papierakten geführt wurden. 

Die Dienstgeber lassen sich von der PVA wie folgt kategorisieren: Bund, Länder, Gemeinden, 

ÖBB, Post, Telekom, Banken, Sonstige. 

 

Von der VAEB wurden die aus der nachstehenden Tabelle hervorgehenden Überweisungs-

fälle und entsprechenden Überweisungsbeträge gemäß § 311 ASVG (Dienstgeber: ÖBB) be-

kanntgegeben; Auswertungen für Zeiträume vor 2009 sind nicht möglich.   
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Frage 3: 

Es wurden von der PVA die Anträge für die Jahre 2010 bis 2015 bekanntgegeben: 

2010:  952 (F: 239, M: 713) 

2011:    639 (F: 173, M: 466) 

2012:     525 (F: 144, M: 381) 

2013:    701 (F: 154, M: 547) 

2014:    632 (F: 120, M: 512) 

2015:   609 (F: 124, M: 485) 

 

Frage 4: 

Die Übertritte (Ausscheiden aus dem pragmatischen Dienstverhältnis) erfolgten grundsätz-

lich im Jahr der Antragstellung. 

 

Fragen 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 20, 31, 32: 

Solche Daten liegen nicht vor. Für Pensions- bzw. Ruhegenussbezieherlnnen ist kein Über-

weisungsbetrag möglich. Der Begriff der sog. „Luxuspensionisten“ ist auch kein Rechtsbe-

griff. Somit kann eine Stellungnahme dazu nicht abgegeben werden. 

 

 

 

Frage 7: 

2 von 6 7998/AB XXV. GP - Anfragebeantwortung

www.parlament.gv.at



 

Seite 3 von 6 zu Geschäftszahl: BMASK-20001/0036-II/A/2/2016 

Es wurden von der PVA die Anträge für die Jahre 2010 bis 2015 bekanntgegeben: 

2010:  326 (F: 219, M: 107) 

2011:    254 (F: 168, M: 86) 

2012:     221 (F: 149, M: 72) 

2013:    255 (F: 166, M: 89) 

2014:    228 (F: 150, M: 78) 

2015:   197 (F: 118, M: 79) 

 

Frage 8: 

Die Übertritte (Ausscheiden aus dem pragmatischen Dienstverhältnis) erfolgten grundsätz-

lich im Jahr der Antragstellung. 

 

Frage 11: 

Es wurden von der PVA die Anträge für die Jahre 2010 bis 2015 bekanntgegeben: 

2010:  70 (F: 4, M: 66) 

2011:    34 (F: 4, M: 30) 

2012:     28 (F: 5, M: 23) 

2013:    45 (F: 11, M: 34) 

2014:    47 (F: 3, M: 44) 

2015:   31 (F: 5, M: 26) 

 

Die die VAEB betreffenden Daten bitte ich der Beantwortung der Fragen 1 und 2 zu entneh-

men. 

 

Frage 12: 

Die Übertritte (Ausscheiden aus dem pragmatischen Dienstverhältnis) erfolgten grundsätz-

lich im Jahr der Antragstellung. 

 

Frage 15: 

Es wurden von der PVA die Anträge für die Jahre 2010 bis 2015 bekanntgegeben: 

2010:  211 (F: 86 M: 125) 

2011:    105 (F: 46, M: 59) 

2012:       83 (F: 32, M: 51) 

2013:      49 (F: 21, M: 28) 

2014:      92 (F: 27, M: 65) 

2015:     46 (F: 15, M: 31) 

 

Frage 16: 

Die Übertritte (Ausscheiden aus  dem pragmatischen Dienstverhältnis) erfolgten grundsätz-

lich im Jahr der Antragstellung. 

 

 

Frage 18: 
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Es wurden von der PVA die Anträge für die Jahre 2010 bis 2015 bekanntgegeben: 

2010:  62 (F: 22, M: 40) 

2011:    30 (F:   7, M: 23) 

2012:     13 (F:   2, M: 11) 

2013:    15 (F:   7, M:   8) 

2014:      9 (F:   2, M:   7) 

2015:   12 (F:   1, M: 11) 

 

Frage 19: 

Die Übertritte (Ausscheiden aus dem pragmatischen Dienstverhältnis) erfolgten grundsätz-

lich im Jahr der Antragstellung. 

 

Fragen 21 bis 28: 

In diesen Fällen waren überhaupt keine Überweisungsbeträge zu leisten, weil Beschäftigte in 

Bergbaubetrieben und der verstaatlichten Industrie ASVG-Versicherte sind bzw. waren.  

 

Frage 29: 

Von der PVA wurde die Gesamtanzahl der Anträge in den Jahren 2010 bis 2015 bekanntge-

geben; eine Detaillierung nach Institut ist nicht möglich: 

2010:   60 (F: 30, M: 30) 

2011:     62 (F: 42, M: 20) 

2012:      30 (F: 20, M: 10) 

2013:     31 (F: 18, M: 13) 

2014:     44 (F: 15, M: 29) 

2015:    35 (F: 18, M: 17) 

 

Frage 30: 

Die Übertritte (Ausscheiden aus dem pragmatischen Dienstverhältnis) erfolgten grundsätz-

lich im Jahr der Antragstellung. 

 

Frage 33: 

Wie aus den Antragszahlen 2010 bis 2015 ersichtlich, gab es keine Sammelaustritte. 

 

Frage 34: 

Die Höhe lässt sich nicht verifizieren. Festzuhalten ist aber, dass die Zahlung eines Über-

weisungsbetrages bei Ausscheiden aus einem pensionsversicherungsfreien Dienstverhältnis 

immer eine Einnahme der Pensionsversicherungsanstalt darstellt. 

 

Frage 35: 

Voraussetzung für die Leistung eines Überweisungsbetrages gemäß § 311 ASVG ist, dass ein 

Dienstnehmer aus dem pensionsversicherungsfreien Dienstverhältnis ohne Anspruch auf 

einen laufenden Ruhegenuss ausgeschieden ist. 
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Fragen 36 und 37: 

Hierzu darf ich auf die Regierungsvorlage bzw. den Nationalratsbeschluss vom 16.03.2016 

(Änderung des § 311 ASVG bzw. Neuregelung des § 311a ASVG) verweisen.  

 

Frage 38: 

Die Beantwortung dieser Frage fällt nicht in meinen Zuständigkeitsbereich. 

 

Fragen 39 und 40: 

Für alle Unternehmen, in denen noch öffentlich-rechtliche Bedienstete beschäftigt werden. 

 

Frage 41: 

Im Hinblick auf den oben genannten Nationalratsbeschluss vom 16.03.2016 erübrigt sich die 

Beantwortung dieser Frage. 

 

Frage 42: 

In dem Bereich, für den ich zuständig bin, gibt es die Pensionsversicherungsanstalt, die Ver-

sicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau, die Sozialversicherungsanstalt der gewerb-

lichen Wirtschaft, die Sozialversicherungsanstalt der Bauern und die Versicherungsanstalt 

des österreichischen Notariates. Die Pensionsberechnung ist in diesem Bereich (bis auf die 

Versicherungsanstalt des österreichischen Notariates, die aber keinen Bundeszuschuss er-

hält) bereits harmonisiert. Die Frage der Harmonisierung der Beitragsgrundlage und des Leis-

tungsrechts ist im Übrigen keine Frage, die mit der Organisation der Sozialversicherungsträ-

ger zusammenhängt.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Alois Stöger 
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